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Kundmachung 
vom 24. November 2020 

der Beschlüsse Nr. 106/2018 bis 111/2018 
und 115/2018 bis 121/2018 des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 31. Mai 2018 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Juni 2018 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhän-
gen 1 bis 13 die Beschlüsse Nr. 106/2018 bis 111/2018 und 115/2020 bis 
121/2018 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in 
den Beschlüssen Nr. 106/2018 bis 111/2018 und 115/2020 bis 118/2018 
Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechtssammlung kundgemacht. 
Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regierungskanzlei zu Amtsstun-
den sowie in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 106/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/128 der Kommission vom 

25. Januar 2018 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 zur Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmi-
gung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen 
Fahrzeugen1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
40d (Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 der Kommission) fol-
gender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32018 R 0128: Durchführungsverordnung (EU) 2018/128 der Kom-

mission vom 25. Januar 2018 (ABl. L 22 vom 26.1.2018, S. 16)" 

 
1 ABl. L 22 vom 26.1.2018, S. 16. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2018/128 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 107/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/133 der Kommission vom 

24. Januar 2018 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur 
Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen 
und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanz-
lichen Arzneimitteln3, berichtigt in ABl. L 38 vom 10.2.2018, S. 42, ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 15zl (Entscheidung 2008/911/EG der Kommission) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32018 D 0133: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/133 der Kommis-

sion vom 24. Januar 2018 (ABl. L 22 vom 26.1.2018, S. 36), berichtigt 
in ABl. L 38 vom 10.2.2018, S. 42" 

 
3 ABl. L 22 vom 26.1.2018, S. 36. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/133, berich-
tigt in ABl. L 38 vom 10.2.2018, S. 42, in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen4. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
4 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 108/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/2324 der Kommission vom 

12. Dezember 2017 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 
Glyphosat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission5 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geän-
dert: 
1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32017 R 2324: Durchführungsverordnung (EU) 2017/2324 der 

Kommission vom 12. Dezember 2017 (ABl. L 333 vom 15.12.2017, 
S. 10)" 

 
5 ABl. L 333 vom 15.12.2017, S. 10. 
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2. Nach Nummer 13zzzzzzzzk (Durchführungsverordnung (EU) 
2017/2091 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt: 
"13zzzzzzzzl. 32017 R 2324: Durchführungsverordnung (EU) 

2017/2324 der Kommission vom 12. Dezember 2017 
zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Gly-
phosat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 
333 vom 15.12.2017, S. 10)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2324 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts-
blattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen6. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
6 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 109/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/214 der Kommission vom 

30. November 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme 
von Aluminiumpulver in die Liste der Ausgangsstoffe für Explosiv-
stoffe in Anhang II7 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/215 der Kommission vom 
30. November 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme 
von Magnesiumnitrat-Hexahydrat in die Liste der Ausgangsstoffe für 
Explosivstoffe in Anhang II8 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

3. Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/216 der Kommission vom 
30. November 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme 
von Magnesiumpulver in die Liste der Ausgangsstoffe für Explosiv-
stoffe in Anhang II9 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

4. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 
 
7 ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 1. 
8 ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 3. 
9 ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 5. 
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Art. 1 

Anhang II des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. In Kapitel XV wird unter Nummer 12zzq (Verordnung (EU) Nr. 

98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates) Folgendes an-
gefügt: 
", geändert durch: 
- 32017 R 0214: Delegierte Verordnung (EU) 2017/214 der Kom-

mission vom 30. November 2016 (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 1) 
- 32017 R 0215: Delegierte Verordnung (EU) 2017/215 der Kom-

mission vom 30. November 2016 (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 3) 
- 32017 R 0216: Delegierte Verordnung (EU) 2017/216 der Kom-

mission vom 30. November 2016 (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 5)" 
2. In Kapitel XXIX wird unter Nummer 6 (Verordnung (EU) Nr. 

98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates) Folgendes an-
gefügt: 
", geändert durch: 
- 32017 R 0214: Delegierte Verordnung (EU) 2017/214 der Kom-

mission vom 30. November 2016 (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 1) 
- 32017 R 0215: Delegierte Verordnung (EU) 2017/215 der Kom-

mission vom 30. November 2016 (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 3) 
- 32017 R 0216: Delegierte Verordnung (EU) 2017/216 der Kom-

mission vom 30. November 2016 (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 5)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2017/214, (EU) 
2017/215 und (EU) 2017/216 in isländischer und norwegischer Sprache, 
der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröf-
fentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen10. 

 
10 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 110/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/773 der Kommission vom 

15. Mai 2018 über Entwurfs-, Bau- und Leistungsanforderungen so-
wie Prüfnormen für Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) 2017/30611 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/773 der Kommission 
wird die Durchführungsverordnung (EU) 2017/306 aufgehoben, die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem 
zu streichen ist. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXXII des EWR-Abkommens erhält der Text 
von Nummer 3 (Durchführungsverordnung (EU) 2017/306 der Kom-
mission) folgende Fassung: 
"32018 R 0773: Durchführungsverordnung (EU) 2018/773 der Kommis-
sion vom 15. Mai 2018 über Entwurfs-, Bau- und Leistungsanforderungen 

 
11 ABl. L 133 vom 30.5.2018, S. 1. 
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sowie Prüfnormen für Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) 2017/306 (ABl. L 133 vom 30.5.2018, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2018/773 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts-
blattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen12. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
12 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 111/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/165 der Kommission vom 

31. Januar 2018 zur Festlegung technischer Informationen für die Be-
rechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basis-
eigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2017 
bis 30. März 2018 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Aus-
übung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit13 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1x 
(Durchführungsverordnung (EU) 2016/1976 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"1y. 32018 R 0165: Durchführungsverordnung (EU) 2018/165 der Kom-

mission vom 31. Januar 2018 zur Festlegung technischer Informati-
onen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstel-

 
13 ABl. L 31 vom 3.2.2018, S. 3. 
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lungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 
31. Dezember 2017 bis 30. März 2018 gemäss der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betref-
fend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 31 vom 3.2.2018, S. 3)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2018/165 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen14. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
14 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 115/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/837 der Kommission vom 

17. Mai 2017 zur Berichtigung der polnischen und der schwedischen 
Sprachfassung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 zur 
Festlegung detaillierter Massnahmen für die Durchführung der ge-
meinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit15 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66he 
(Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32017 R 0837: Durchführungsverordnung (EU) 2017/837 der Kom-

mission vom 17. Mai 2017 (ABl. L 125 vom 18.5.2017, S. 3)" 

 
15 ABl. L 125 vom 18.5.2017, S. 3. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2017/837 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen16. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
16 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 116/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2018/394 der Kommission vom 13. März 2018 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 hinsichtlich der 
Streichung von Flugbetriebsvorschriften für Ballone17 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) 2018/395 der Kommission vom 13. März 2018 
zur Festlegung detaillierter Vorschriften für den Flugbetrieb mit Bal-
lonen gemäss der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates18 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 66nf (Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommis-

sion) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32018 R 0394: Verordnung (EU) 2018/394 der Kommission vom 

13. März 2018 (ABl. L 71 vom 14.3.2018, S. 1)" 

 
17 ABl. L 71 vom 14.3.2018, S. 1. 
18 ABl. L 71 vom 14.3.2018, S. 10. 



18 

2. Nach Nummer 66nj (Verordnung (EU) 2015/340 der Kommission) 
wird folgende Nummer eingefügt: 
"66nk. 32018 R 0395: Verordnung (EU) 2018/395 der Kommission 

vom 13. März 2018 zur Festlegung detaillierter Vorschriften 
für den Flugbetrieb mit Ballonen gemäss der Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 71 vom 14.3.2018, S. 10)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2018/394 und (EU) 2018/395 
in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen19. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
19 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 117/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2018/401 der Kommission vom 14. März 2018 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 139/2014 hinsichtlich der 
Klassifizierung von Landebahnen20 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66nh 
(Verordnung (EU) Nr. 139/2014 der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32018 R 0401: Verordnung (EU) 2018/401 der Kommission vom 

14. März 2018 (ABl. L 72 vom 15.3.2018, S. 17)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/401 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
 
20 ABl. L 72 vom 15.3.2018, S. 17. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen21. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
21 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 118/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/835 der Kommission vom 

12. Mai 2017 zur Berichtigung der schwedischen und der sloweni-
schen Sprachfassung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
923/2012 zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Be-
triebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung und 
zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1035/2011 
sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, 
(EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/201022 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66wk 
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission) fol-
gender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32017 R 0835: Durchführungsverordnung (EU) 2017/835 der Kom-

mission vom 12. Mai 2017 (ABl. L 124 vom 17.5.2017, S. 35)" 

 
22 ABl. L 124 vom 17.5.2017, S. 35. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2017/835 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen23. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
23 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 119/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens 

wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 
208/2017 ausgeweitet, damit sich die EFTA-Staaten an der Vorberei-
tenden Massnahme der Union im Bereich Verteidigungsforschung, 
die aus dem Gesamthaushalt der Union finanziert wird, beteiligen 
konnten. 

2. Die EFTA-Staaten beteiligen sich weiterhin an den Tätigkeiten der 
Union im Zusammenhang mit der Haushaltslinie 02 04 77 03: "Vor-
bereitende Massnahmen im Bereich der Verteidigungsforschung", die 
in den Gesamthaushaltsplan der Union für das Haushaltsjahr 2018 
aufgenommen wurde. 

3. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, 
damit die erweiterte Zusammenarbeit ab dem 1. Januar 2018 fortge-
setzt werden kann - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 1 Abs. 13 Bst. a des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen 
werden die Worte "das Haushaltsjahr 2017" ersetzt durch die Worte "die 
Haushaltsjahre 2017 und 2018". 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft24. 
Er gilt ab dem 1. Januar 2018. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
24 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 120/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des 

EWR-Abkommens bei aus dem Gesamthaushalt der Union finan-
zierten Unionsmassnahmen in den Bereichen Freizügigkeit der Ar-
beitnehmer, Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und 
Massnahmen für Migranten, einschliesslich Migranten aus Drittlän-
dern, fortzusetzen. 

2. Das Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert wer-
den, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab dem 1. Januar 2018 zu 
ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 5 Abs. 5 und 13 von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen 
werden die Worte "und 2017" durch die Worte ", 2017 und 2018" er-
setzt. 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft25. 
Er gilt ab dem 1. Januar 2018. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
25 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 121/2018 

vom 31. Mai 2018 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei aus dem Gesamthaushalt der Union finanzierten 
Massnahmen der Union zur Umsetzung und Entwicklung des Bin-
nenmarkts für Finanzdienstleistungen fortzusetzen. 

2. Das Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert wer-
den, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab dem 1. Januar 2018 zu 
ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 7 Abs. 11 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen werden 
die Worte "und 2017" durch die Worte ", 2017 und 2018" ersetzt. 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft26. 
Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2018. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 31. Mai 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
26 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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